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10.2012 A2 Lösungsskizze

Bnleitunci:
Die Kautelarkl'ausaren .erfassen die rechtsgestaltende Tätigkeit des Rechtsanwalts. Die
Grundlage der Klausur ist die rechtliche Prüfung des vorgetragenen Sachverhalts, wobei die
Umsetzung des Gutachtens nicht auf die Erstellung eines Schriftsatzes, sondern auf außer-
gerichtliche Entwürfe (Vergleiche, Ausübung von Gestaltungsrechten, Entwürfe von Verträ-
gen) ausgerichtet ist. Dabei sollte das Augenmerk auf das Interesse des Mandanten gerich-
tet sein; wobei etwaige Eingrenzungen durch den Prüfervermerk zu beachten sind. Es gilt
insbesondere festzustellen, wie die gesetzliche Ausgangslage ist und inwiefern dispositives
Recht Abweichungen im Interesse des Mandanten erlaubt.

ReaelungsbedürftiQe Prägen:
Es geht allg: um -die (Mit-)Nutzung. des Drei-Generationen-Hauses durch .die Fa. G'erlach,
wobei zwischen den verschiedenen Räumen/Nutzungsarten zu unterscheiden ist:

unentgeltliche Nutzung der Mensa/Multifunktionsraum für Abendveranstaltungen
entgeltljche Nutzung des Kinos •
Mitarbeiter-Mittagessen injdsr IVIensa
IVIitnutzung des Busbähnhofs durch KIeinbusse der Fa. Gerlach.

Weil die -konkrete Nutzung noch nicht abgesehen werden kann, ist sinnvollerweise eine
Rahmenvereinbar-uhg zu entwerfen. Vertragsparteien sind die Mandantin (Privatschule Ver-
den GmbH, vertr. d. d. Geschäftsführer, im folgenden: Schule)- und die Fa. Gerlach Geräte-
bau GmbH & Co KG, vertr. d: d. Geschäftsführerin (im Folgenden: Gerlach).

l. Gutachten:
A Regelungen-fürdie einzelnen Nutzungsarten fieweils als_Ra.hmenvereinbaruna)

1. unentgeltliche Nutzung der Mensa für Abendveranstaltunaen

a) anwendbare Rechtsvorschriften: Leihvertrag über unbewegl. Räume, § 598 BGB, da
unentgeltliche Nutzung; Übernahme der durch Gebrauch verursachten Kosten scha-
det nicht fvgl. Pa-iandtAVeidenkaff, BGB, 78. Aufl.,vor § 535 Rn. 17 mwN; eingehen-
der-MünchKomm/Häublein, BGB, vor § 535 Rn. 10 f.).

b) Häuptpflicht des Verleihers: unentgeltliche Gestattung des Gebrauchs
Erforderliche zusätzliche Regelung: Erstattung von unmittelbaren Gebrauchskosten
gegen Nachweis

c) Prüfung der Haftungsrisiken der SchuIe/GestaItungsrriögli.chkeiten
c> Haftung des Verleihers bei-Verzug/UnmögIichkeit (d.h.: Erfü[lungsinteresse)'gem.

§ 599 BGB nur für Vorsatz/Grobe Fahrlässigkeit; bei mangelhafter Leistung nur
bei arglistigem Verschweijgen (§ 600). Insoweit könnte eine individualvertragliche
Abweichung verefnbart werden: Haftung für Erfüllüngsinteresse bei Verzug oder
Unmöglichkeit nur für Vorsatz (vgl..§ 276 BGB).

c>. Bezügli&h Schäden-an sonstigen Rechtsgütern (Sach-/Gesundheitsschäden) als.
Mangelfolgeschäden und/oder wegen einer Verletzung der Verkehrssicherungs-
pflicht: Heftig umstritten isf, inwieweit § 599 und. § 600 gelten, sofern das Integri-
tätsinteresse des Entleihers betroffen ist. Dies betrifft gleicher Maßen die Verlet-
zung vorvertraglich'er (c.i.c.) wie verträglicher Schutzpflichten (mit der Rechtsfolge
der Haftung aus-§§ 280-Abs.l, 241 Abs. 2, ggf. iVm § 311 Abs. 2). Eine Ansicht
will stets § 599, eine andere stets § 276 anwenden-. Nach einer dritten, vermitteln-
den Meinung ist grundsätzlich § 599 anzuwenden, es sei denn, die verletzte
Pflicht steht in keinem Zusammenhang mit dem Vertragsgegenstand. Ebenso ist
umstritten, wie sich § 599 auf die deliktische Haftung (Verkehrssicherungspflich-
ten) auswirkt (vgl. Palandt/Weidenkaff, aaO, § 599 Rn. 2; Münch-
KommBGB/Häublern, § 599 Rn. 3), '
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Gegenüber der Vertragspartnerin mag es zwar möglich sein, vorsorglich eine Haf-
tungsbegrenzung auch für solche Schäden aufzunehmen. Aber diese dürfte je-
denfalls keine deliktischen Ansprüche der jeweils unmittelbar betroffenen Perso-
nen erfassen (Vertrag zu Lasten Dritter), unabhängig davon, ob sie evtl. für An-
Sprüche aus einem Leihvertrag. mit Schutzwirkung für Dritte gelten-würde.
Da .aber eine Versicherung der KIägerin für übliche Risiken im Zusammenhang
mit der Gebäudenutzung besteht, ist das wirtschaftliche Risiko abgedeckt. Eine
entsprechende Regelung für. die Entleiherin .selbst - als juristische Person - hätte
keinen Sinn, so dass. hierzu keine Klausel gestaltet werden muss.

d) Haftung des Entleihers für Sachbeschädigungen durch Ang-estelIte/Besucher der
Veranstaltung? •
Gesetzliche Regelung: Verletzung' der ordnungsgemäßen Rückgabepflicht, § 604
Abs. 1 iVm § 280 Abs. 1, Schadensersatz bei Verschulden, wobei die Abnutzung
durch vertr-agsgemäßen Gebrauch nicht zu vertreten ist (§ 602); Entieiher haftet für
Angestellte nach § 278, i.ü. bei externen Besuchern frag.liche Erfüllungsge+iilfenei-
genschaft, dafür spricht, dass die Nebenpflicht zur Rücksichfnahmje auf die Rechts-
guter des Verleihers auch von Gästen des Entleihers, die aü-f seine Veranlassung mit.
den "geliehenen Sache in Berührung kommen; erfüllt werden muss (vgl. Pa-
landt/Qrüneberg, aaO, § 278 Rn. 18).. => gesetzliche Regelungen dürften genügen.

e) • Rücktrittsmöglichkeit bei Kollision von individuell vereinbarten Nutzungsterminen mit
zwingenden Schulveranstaltungen • •

2. Entg elf liche Nutzung des Kinos für Abendyeranstaltunct
a) Anwendbare Vorschriften: Mietvertrag, § 535 ff. (unproblematisch)
b) Rechtsfojge-: -Nutzungsüberlassung für Veranstaltungen -gegen Zahlung einer (noch

auszuhandelnden) Nettomiete zzgl. konkret anfallender .Nebenkosten
(Strom/Heizung/Hausmeister/Reimgung)

c) Haftung für Erfüllungsschäden bei Verzug/Unmöglichkeit/Sachmängeln: Grds.: Haf-
tung nur bei Verschulden (entweder § 535 l 1 iVm §§ 280 l, III, 281 ff./ § 280 l, II, §
286 oder § 53,6a. [Mangel]); dann aber der Höhe nach unbegrenzt für alle Schäden,
die wegen Nicht-/Verspätungs-/Schlechtleistung entstehen, insb. auch frustrierte
Aufwendungen. .

Daher aus Sicht der Mandantin sinnvoll: Begrenzung auf Vorsatz und arglistiges Ver-
schweigen des Mangels (individualvertraglich möglich, vergleiche § 276 Abs. 3;
§ 536d; hier liegt auch kein-Wohnraummietvertrag vor); jedenfalls --wenn dis Gegen-
seite nicht einverstanden ist - auf Vorsatz und--grobe Fahriässigkeit.

d) Haftung für sonstige Schäden (Körper/Gesundheit/Sachschäden) durch Män.gel der
Mieteache oder Verkehrssich.erungspflichtverletztrngen nach der gesetzlichen Rege-
lung bei Verschulden (§ 536a BGB/ § 823 BGB); grds. sind solche Schäden (s.o.)
durch die vorhandene Versicherung der Schule als Qebäudeeigentümers abgesi-
chert. . ' •

Gegenüber der Vertragspartnerin können diese zwar beschränkt werden, dies würde
aber jedenfalls keine deliktischen Ansprüche der .jeweils verletzten. Person erfassen
(s.o.), so dass eine verträgliche Regelung- einen geringen Anwendungsbereich hätte
und angesichts'der Versicherung auch nicht erforderlich sein dürfte.

e) Haftung des Mieters für Sachbeschädigungen durch Angestellte/Besucher: vgl. Aus-
führungen zum Leihvertra-g iVm.§ 538 BGB =>. Regelung nicht zwingend

3. Bewirtung in der Mensa . , .

a) anwendbare Rechtsvorschriften: inhaltlich sollen Kaufverträge über das jeweilige Mit-
tagessen mit-dem Mitarbeiter abgeschlossen werden, geregelt werden muss der
Rahmen, in dem der Kaufvertragsschlüss überhaupt angeboten wird (Zusicherung
des.Bewirtungsangebots):
Essensausgabezeiten, keine Bewirtung während der Ferienpause/schulfreien Tage,
Kostenrahmen und Preisanpassungsklausel, zahlenmäßige Begrenzung auf 120 Mit-
arbeiter pro Tag, Berechtigung, die Toilette mitzunuben.
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b) Haftungsrisiken:
'=> Was geschieht bei Verzug oder Unmöglichkeit der Essensausgabe (Nichterfül-

lungsschäden, d.h. insb. Mehrkosten der anderweitigen Verpflegung der Mitarbei-
ter)? Hier ist -eine. Haftungsbegrenzung auf Vorsatz möglich und sinnvoll, diese
-kann der Höhe nach nicht weiter begrenzt werden. •

^ Haftung bei Sachmängeln '(verdorbenes Essen?) für Gesundheitsschäden: keine
unmittelbare Regelung im Rahmenvertrag mit der Gerlach möglich, .da Vertrag zu
Lasten Dritter

•=> Haftung für Sach/Gesundheitsschäden wegen Verletzung sonstiger Schutzpflich-
ten/Verkehrssieherungspflichten als Eigentümerin gilt die übliche Verschul'dens-
haftung aus verträglicher Nebenpflichtverletzung bzw. Delikt, diese ist bereits ver-
sichert und kann gegenüber den eigentlichen Käufern (Angestellten der Fa. Ger-
lach) auch nicht im Rahm'envertrag ausgeschlossen werden

c) Schadensrisiko für die Räumlichkeiten: Haftung des jeweiligen Angestellten persön-
lich aus Delikt sowie ggf. Nebenpflichtverleteung des Bewirtungs/Kaufvertrags.
Fraglich: Daneben Haftung der Gerlach? Handelt es sich bei den AN um Erfüllungs-
g-ehilfen? Dafür: Sie kommen auf seine Veranlassung, mit- den Räumlichkeiten in Be-
rührung,-insoweit-analog der mietvertraglichen Interessenlage; verbleibendes Risiko
ließe sich durch verträgliche Regelung der Haftung für deren schu.ldtiaftes Verhalten
absichern

4. Nutzyna des Busbahnhofs .
a) unentgeltliches Nutzüngsrecht einräumen .(Art, Umfang regeln),- hierfür keine gesetzli-

chen Vorgaben ersichtlich (§ 311 Abs. 1 BGB).
b) Derzeit .aufgrund-der Bes-childerung (Omnibus/Personenbeförderungrecht) keine Nut-

zung mit Kleinbussen der Gerlach möglich, dies muss durch Zusatzzeichen geregelt
werden.

c) Mandantin schuldet ohnehin gegenüber Schülern etc. sicheren Zugang und muss
daher Winterdienst/sonstige Säuberung durchführen,, das kann VerKehrssicherungs-
pfl.ichten (insb. auch Winterdienst) liegen bei Mandantin, Haftung für. Gefahren hie-
raus- aus Grundstücksversicherung abgesichert und kann gegenüber den Drittbenut-
zern ohnehin nicht im Rahmenvertrag ausgeschlossen werden.

d) Denkbar aber: Haftung der Mandantin gegenüber der G-erlach für Nichtbenutzbarkeit
auf Vorsatz/gro.be Fahrlässigkeit beschränken.

5. Vertragsbeginn: zur Begrenzung der Risiken: Fertigstellung des Gebäudes.
6. Vertragsdauer: Mindestens 20 Jahre, d.h. ordentliche Kündigung nicht vor dem T.1.2033

möglich, danach sinnvöiT: Kü-ndigungsfrist 1 Jahr zum Jahresende, schriftlich.
Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund (insb. § 605 Nr. 2 BGB, §
543 BGB sowie bei Wegfall der Geschäftsgrundlage, insb. Einstellung des Schul- oder
Mensabetrlebs) bleibt unberührt.

7. Sonstige Regelungen: salvatorische Klausel; doppeltes Schrjftformerfordernis für Ände-
rungen/Ergänzungen des Vertrags

II. FoüILUljeruncisvorschiaq:

Rahmenvertrag über die Nutzung der Mensa, des Kino und den Busbahnhof
im Drei-Generationen-Haus Verden

Zwischen ... (Schule) und ... (Nutzerin)

werden nachfolgende Regelungen über die Nutzung der Mensa, des Kinos und des Bus-
bahnhofes des Drei-Generationen-Hauses Verden geschlossen:



i 1 Vertracisoea enstand
Vertragsgegenstand sind die entgeltliche Ausgabe von Mittagessen an die Mitarbeiter der
Nutzerin, das Zur-Verfügung-Stellen der Mensa -für Abendveranstaltungen der Nutzerin und
des Kinos für eigene Aktionen, sowie die hierfür erforderliche mittägliche und abendliche
(Mit-) Benutzung des Busbahnhofes.

§ 2 Bewirtung
1- -Der Multifunktiönssaal wird an Schultagen von 11.25- Uhr bis .14.05 Uhr von der Schule

als Mensa genutzt. An freien Tagen und während der Ferien-zeit findet kein Mensabetrieb
statt. • • • •

Mitarbeiter der Nutzerin sind berechtigt, in der Zeit von 11.25 Uhr bis 11.55 Uhr und von
13.35 Uhr bis 14.05 Uhr im Rahmen des laufenden Mensabetriebs gegen Entgelt zu Mit-
tag zu essen. Die Berechtigung erstreckt sich auf bis zu 120 Personen am Tag. .

2. Das Entgelt für die Bewirtung im Rahmen des laufenden Mensabetriebs entspricht den
jeweils gegenüber den Schülern/SchüIerinnen berechneten Preisen zuzüglich eines Auf-

-- Schlags von-0,30 Cent pro Essen (Vorzugspreis). Getränke werden zusätzlich berechnet.
Die Schule ist berechtigt,-ab dem 1..1.2Ö14 den Aufschlag zu Beginn eines jeden Kalen-
derjahres entsprechend den Kostensteigerungen bei Einkauf und Personalkosten anzu-
passen, maximal um 5% pro Jahr.

3. Die Nutzerin- wird die Schule am Vortag jeweils über die Anzahl der benötigten Essen
informieren.

4. Der Zugang zur Mensa erfolgt über den Seiteneingang im Innenhof II. Die Mitarbeiter der
Nutzerin sind berechtigt, die Toiletten im Bauteil II „Jugendpflege" zu benutzen.

§ 3 Nutzung des Multifunktionssaales
1. Die Nutzerin ist berechtigt, jeweils nach Maßgabe gesondert abgeschlossener

Leihverträge den Multifunktionssaal abends unentgeltlich zu nutzen. Die Regelung in
§• 5 (Betriebskosten; Aufwendungsersatz) bleibt unberührt.

2. Für den Fall unvochergesehenen, nicht abwendbaren Eigenbedarfs behält sich die
Schule vor, jeweils geschlossene Leihverträge außerordentlich zu kündigen.

§ 4 Nutzung des Ki nos
1. 'Die Nutzerin ist berechtigt, das Kmo jeweils per Einzelvereinbarung für eigene Veranstal-

tungen zu mieten, soweit dies unter Berücksichtigung der vorrangigen Nutzung durch die
Schule möglich Ist.

2. Das Entgelt wird. in den Mietverträgen gesondert geregelt-. § 5 bleibt hiervon-unberührt.

§ 5 Aufwendungsersatz und-Betriebskosten- ..
1. Für zusätzliche Arbeitsstunden des Hausmeisters und eine etwaig erforderliche Reini-

gung der Mensa und/ oder des Kinos zahlt die Nutzerin Aufwendungsersatz; abrechen-
bar jeweils durch Einzelrec.hnung.

2. Die Betriebskosten (Heizung, Strom und Wasser) für die abendliche Nubung des Multi-
funktionssaales und -des Kinos stellt die Schule der .Nützerin in Rechnung. Die Ver-
brauchskosten werden, soweit möglich, nach Zählerständen abgerechnet.

§ 6 NutzunG! des Busbahnhofs
1. üie Nutzerin ist berechtigt, im Rahmen der mittäglichen und abendlichen Nutzung der

Mensa sowie der Nutzung des Kinos mit ihren KIeinbussen den Busbahnhof zu. befahren.
Ein Entgelt wird nicht erhoben.

2. Die Schule sorgt dafür, dass die entsprechende Beschilderung - Zusatzzeichen. -zum
Zeichen 245 der Anlage 2 zur StVO erfolgt.

3. Die Schule führt 'den Winterdienst durch..

§ 7 Gefahrtraquna. Versicherung
Für-den im Plan-dargestellten Bereich - Busbahnhof und'Zugang zur Mensa sowie zum'
Kino (bei Abendveranstaltungen) sowie für den Weg zu den Toilettenanlagen und diesen

4 .



Bereich selbst - ist die Schule verkehrssicherungspflichtig. Die Schule hat zum Schutz .
der gewöhnlichen Risiken Versicherungen abgeschlossen.' '

._§ 8 Schadensersatz
T. Die Haftung der Schule für die Funktionsfähigk-eit und Nutzbarkeit der Mensa, des Kinos

und des Busbahnhofs sowie für Verzug mit der Zurverfügungstellung wird gegenüber der
Nutzerin auf Vorsatz beschränkt.

2. Die Nutzerin haftet der Schul&für Schäden, die ihre Angestellten und Gäste während der
Benutzung von Busbahnhof, -Mensa und K3no vorsätzlich oder fahrlässig verursachen.

.§ 9 Vertraaslaufzeit, Kündi.qunq
1. Der Vertrag tritt mit der Betriebsaufnahme des Drei-Generationen-Hauses in Kraft und

wird für 20 Jahre geschlossen. ' . . •

2. Na-ch Ablauf von 20 Jahren kann jede Partei den Vertrag mit einer Kündigungsf-rist von
einem Jahr zum Jahresende kündigen.

3. Die Kündigung bedarf der Schriftform.
4. Das Recht zur außerordentlichen frisäosen Kündigung.aus wichtigem Grund (etwa des

nicht ordnungsgemäßen- Betriebes der Mensa oder w-iederho.lten vertragswidrigen Ver-
haltens der -Mitarbeiter der Nuteerin, insbesondere unbefugter Gebrauchsüberlassung an
Dritte oder bei erheblicher "Gefährdung der Räume- durch Vernachlässigung der oblie-

'genden Sorgfalt) oder bei WegfaII der Geschäftsgrundlage (insbesondere Einstellung des-
Schul- oder- Mensabßtriebs) bleibt unberührt. • • . .'

§_1.0_Salvatorische Klausel ' . •

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam seih oder werden, so wird
dadurch die Gültigkeit des Vertrages im Übrigen nicht berührt. Anstelle der unwirksamen-
Bestimmung oder .zur Ausfüllung einer Lücke ist eine gesetzlich'zulässige Regelung zu ver-
einbaren, die dem. am nächsten kommt, was die V'ertragschließenden gewollt haben oder
nach dem Sinn oder Zweck des Vertrages gewollt hätten, sofern sie den Punkt bedacht hät-
ten. '

§ 11- Schriftform

Änderungen und EFgänzungen des Vertrages- sowie eine etwaige Vertragsaufhebung müs-
sen schriftlich-erfolgen. Entsprechendes gilt für das Schriftformerfordernis selbst.

Unterschrift Schule • Unterschrift Nutzerin

^j S^^Sii/^ ^/Q^ni ^4^- Cüt<i ^ ^c^^ (wj2f

^^^ i^üL- a<-^ ^>A^ ^/'^- ^//^ \ ^
1/lt^l^^^j;^/ ^^- ^^ . ^J) ^ ^y,

^L£^ ^ ^ ^<^'J? • ^ ^^^^-7/4^
\(\TV'^ t^^ C^A- c^w^^täi- .

^kA (^^ (j^^

^ 0^.


